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Die Synodenvorlage Z Religionsunterricht

Die Gemuischte Kommissıon „Religionsunterricht“ hat nach über Tagungen in knapp
Jahren für das Plenum der Synode iıne Vorlage erarbeıtet, d1€ oroße Aufmerksam-

keiıt verdient. Dıiese Vorlage „Der Religionsunterricht in der Schule“ 1ST AIl Maı 1973
VO  = der Zentralkommıissıon gebilligt und 17 Maı 1973 VvVvon der federführenden
Sachkommission verabschiedet worden. S0 1sSt der Weg ZUrTFr. ersten VO möglicherweise
drei Lesungen frei. Damıt 1St die Antwort auf die großen Erwartungen gegeben,
die in Kirche und Oftentlichkeit der Bundesrepublik VO Anfang dem Thema eli-
e1onsunterricht galten. Haben doch die Umfragen der Synode cehr deutlich gemacht,
dafß hier ıne der wichtigsten Aufgaben dieser Kirchenversammlung lıegt

Das Konvergenzmodell

Das Päapier wiırd MI1t Sicherheit einen heftigen Meinungsstreıt auslösen. Denn das, W Aas

hıer dargelegt wiırd, stÖößt 1n ine Sıtuation, in der die Auffassungen über den Religions-
unterricht nıcht 1Ur 1mM außerkirchlichen Raum, sondern gerade auch in der Kirche
selhbst ONtrovers sind. Darum 1St kaum vorstellbar, daß der Vorlage nıcht VO  —$ der
einen Seite vorgeworten wird, S1e lasse die Sache des katholischen Glaubens ZUuU kurz
kommen, W1e€e Jüngst noch raf VO  e Westphalen MI1t dem sichtlichen Engage-
MmMent eines Vaters und einem tiefen Mifßßverständnis für die pädagogıische Sıtuation 1m
„Rheinischen Merkur“ VO 1973 >  an hat Die andere Seıite wiırd dagegen 11N-
iIneTr noch zuviel Anhänglichkeit herkömmliche Formen der Katechese und Seelsorge
finden, die doch nıcht mehr 1n die gegenwärtıge Schule In der 'Tat hat sıch dıe
Kommissıon siıchtlich und mi1t Erfolg bemüht, keine radıkale, einselt1ge Lösung favoO-
risıeren. Sie hat ine Posıtion der Mıtte gefunden, und WAar nıcht NUÜT, um sich eınen
möglıchst breiten Konsens der Synode sıchern, sondern VOT allem auch Au Sach-
erwagungen.

Man kann dieses Konzept beschreiben: Der Religionsunterricht ol! erstens eın schu-
lisches Fach se1ın, h.ın 1iıne Theorie der Schule ASSCH, sıch 1n Begründung, Zielsetzung
und Methoden MIt anderen Fächern vergleichen lassen und alle Schüler, nıcht Nnur

katholische, ansprechen. Z weitens mMu der Religionsunterricht aber auch theologisch-
kirchlich erantworfiet se1n, sollte tatsächlich die Sa  CcCne des Glaubens, der Theo-
logie und Kirche Sprache kommen lassen, und nıcht als religionskundlicher oder

den Religionswissenschaften orıentierter Unterricht stattfınden. Der Bericht
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ZUur Vorlage, der übrigens manchen Stellen klarer 1St als die Vorlage selbst (vielleicht
leße sıch noch ein1ges davon iın dıe endgültige Fassung einbauen), spricht daher auch VO  w

einem „Konvergenzmodell“, einem mittleren Weg zwıschen der Forderung, den
Religionsunterricht NUur auf die Kirche und die Theologie oder aber ıh völlig ohne
Kiırche und Theologie begründen. Dieses Konzept schaflt einen breiten Rahmen und
äßt unterschiedliche Schwerpunkte sehr ohl E schließt aber EXiIiremMe Positionen AdUus,

Religionsunterricht als kırchliche Katechese oder Religionsunterricht als DOSItELV1-
stische Religionskunde. Man kann Nur hoffen, da{fß dieses Konvergenzmodell auf der
Synode iıne breite Zustimmung findet

Auf dieser Position der Mıtte beruht die Stäiärke der Vorlage. Daher rührt aber auch
ine Reihe nıcht unerheblicher Schwächen, die letztlich ohl 1Ur FA erklären sind,
da{fß Kompromıisse 1n der Kommuisstion notwendig 33R wollte INa  — überhaupt
einer Vorlage kommen. Der Theologe, der die Bibel redaktionsgeschichtlich lesen
gelernt hat, meınt manchmal, die verschiedene Herkunft der Siätze innerhal! eınes Ab-
schnitts deutlich erkennen können. Oftenbar wurden auch Setzungen Juristischer und
kirchenpolitischer Art berücksichtigt, die der Kommissıon vorgegeben und nıcht Ver-

änderbar erschıenen, auch WECLN S$1e nıcht voll in das Konvergenzmodell aASSCH. Das
oilt insbesondere für das Konfessionalıtätsprinzip des Religionsunterrichts.

Die Vorlage 1St in drei Abschnitte geteilt. Ihre Gliederung: Zur Sıtuation. Darun-
ver Aindet INa  z die Unterthemen: Schüler Lehrer Eltern, und Gesellscha f} Kirche
Erziehungswissenschaft. Zum Konzept des schulischen Religionsunterrichts. Darunter:
Krıterıen, Voraussetzungen, Funktionen, Zıele, theologische und pastorale Legitimie-
LUNS, Konfessionalität. Folgerungen un Forderungen. Von Interesse 1St auch der
Bericht ZUuUr Vorlage. Seine Lektüre hilf cehr ZU Verständnis des Textes

Realismus auf einem Auge blind?

Die Sıtuationsbeschreibung des Religionsunterrichts (S 1—4) 1STt realistisch und. schok-
i1erend zugleich. Die „Frankfurter Allgemeine“ hat 1n ihrem Bericht VOIN 1973
VOoO  w „schonungsloser Oftenheit“ gesprochen. Die wichtigsten Phänomene der Krise und
zugleich hre Ursachen sınd ZENANNT., So Sagl das Papıer:

„Die Jüngeren Schüler sind einem distanzierten Urteil noch iıcht 1n der Lage, ber schon
Ss1e können den Religionsunterricht als eınen ‚Stilbruch‘ Raum der Schule empfinden

wenn 1n ein kırchliches Leben eingeführt wırd, dem sıch ıhre Famıilie nıcht mehr beteiligt
der Leittaden das Kıirchenjahr abg1bt, das ıhr Alltagsleben nıcht mehr pragt

Wenn bıblische Texte geboten werden, die S1e ıcht mMIit iıhren Erfahrungen 1n Eınklang
oringen können

wenn ıhre Frage- und Denklust durch immer schon feststehende Antworten gedämpft wiıird
wenn schließlich die gleichen Stofte regelmäßig wıederkehren“ (I

Im folgenden wırd nach dem Abdruck 1n „Synode“ ö 1973 VO' 15 zıtlert. Die
Zahl gibt die Seıte, die zweıte die Zeile
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Die Gefahr, daß sich be1 den Schülern e1in Religionsstunden Ich“ bildet (2 I
wırd gesehen Die Probleme der äalteren Schüler sind noch schwieriger S1e können MIt

der Abmeldung VO Religionsunterricht e1in Zeichen der Verweigerung setzen Wenn
S1C bleiben S1C sıch bei der Erörterung VO  ; Fragen des Glaubens und der
Kirche oft WI1e Blinde, denen na  ; VO  w Farbe spricht (2 13) Viele Religionslehrer WEeI-

den dieses harte Urteıl bestätigen können uch die Probleme der Lehrer, die oft als
Prelilbock für die Schwächen des S5Systems herhalten INUSSCH, und die vieltach UuUNzZUu-

reichenden Lehrpläne, Schulbücher und Unterrichtshiltfen werden erwähnt Besonders
treftend sınd die häufig problematischen Erwartungen der Eltern beschrieben

Manchmal sınd Eltern bestürzt, wenil der Religionsunterricht nıcht das einstmals VO  } ihnen
Gelernte geschlossen weıtergıbt der SOYa Dınge Tt die nach ihrer Überzeugung 111-

bar sınd MItTt der Lehre der Kirche Betrachten sıch die Eltern ber als ritisch denkende ]äu-
bige, haben S1IC ötters Mifßbehagen Religionsunterricht, der ıhre Kinder tradi-
tionellen Denk- und Verhaltensmustern führt Sınd dıe Eltern dem Glauben gegenüber CI-

der ablehnend S1C oft VO: Religionsunterricht ediglich e Bestärkung
der bürgerlichen Moral und Anständigkeıt iıhrer Kinder FKür viele, die ıhren Wertvor-
stellungen und Ma{fßstäben unsicher geworden sind hat der Religionsunterricht vermutlich
Alıbi-Funktion S1e geben ıhre Verantwortung diesem Bereıch SCInNn C111l Instıtution ab“
(2 52—

Das alles siınd Probleme die noch dadurch verschärft werden da{ß dem Religions-
unterricht heute Unterschied früher der Rückhalt einhelligen gesellschaft-
lıchen Überzeugung“ 10) tehlt un: daß das Christentum “AuUf dem oftenen Markt
der Religionen und Weltanschauungen“ 16) auftreten mu{fß Selbst Kirche und Theo-
logıe bieten dem Religionslehrer nıcht mehr 1Ne€e einheitliche Stütze WIC ehedem
uch 1er werden die Inhalte des Glaubens nıcht mehr „unıform sondern pluriform

53) ausgesagt Aus alldem erklärt sıch dafß sıch der Religionsunterricht fun-
damentalen Kriıse befindet SOoweılt die Situationsbeschreibung

Niemand wırd die beschriebene Analyse bestreiten wollen He ZCeNANNTIEN Phäno-
IneNe und Gründe lassen siıch nachweisen und belasten das Fach erheblich Dennoch
iST dieser Realismus EINSCILLS und darum problematisch gefährlıch Es 1STt C111 Realıis-
INUS, der 1LLUr IN1E Auge sieht auf dem anderen Auge aber blind 1ST denn
x1bt nıcht 1Ur diese desolate Situation x1bt auch manche Zeichen der Hoftnung für
Cden Religionsunterricht. Von diesen aber 1ST dem Text kaum die Rede, wenNl auch
aAs Papıer selbst diesen Zeichen der Hoffnung Zz5ählen ı1ST.

Dıie Krise 1ST nıcht NeuU. Seit mindestens csechs Jahren 1ST davon mehr, als dem
Fach ZULLULC, Schule und Hochschule Presse, Funk un: Fernsehen die Rede Man
annn die Publikationen diesem Thema tast nıcht mehr zählen und mMag Sl kaum
noch lesen ber seitdem die Krıse bewufit wurde, 1ST auch schr 1e] geschehen Weder
die Religionslehrer noch die Verantwortlichen Hochschule, Verbänden und Kirche
haben FESISNIEIT und alles ASSlıV Der Religionsunterricht hat den etzten
Jahren vielen Stellen ungewöhnlichen Ma{iß Qualität Die
Not hat Phantasie und Energıe vieler Lehrer aktiviert Mag INa  a} auch über manche
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Experimente geteilter Meıinung se1n, äßt sıch doch nıcht bestreiten, da{fß Wege gC-
funden wurden, die yangbar sınd. Die These, der Religionsunterricht se1l das unbelieb-

Fach, äßt sıch nıcht verallgemeinern. S1e wırd VO  e viıelen Eınzeluntersuchungen
widerlegt. och n1ıe zab viele Lehrbücher, Unterrichtsmodelle, Zeıtschriften,
Materı1alien un Medien für den Religionsunterricht W1€e heute. Gewiß MuUu INa  z auch
hier die Spreu VO Weızen scheiden; aber wer wollte bestreiten, da der Anteil des
Weıizens nıcht gering 1st? Was die Curriculumentwicklung angeht, raucht sıch die
Religionspädagogik keineswegs schamhaf hınter den anderen Fächern verstecken.
Wer auch LU elinen flüchtigen Überblick hat, wırd bestätigen, da{fß sıch viele andere
Schulfächer we1lt hınter dem curricularen Stand des Religionsunterrichts efinden. Man
cehe sıch darautfhin 1LLUTE die Curricula VO  . Nordrhein-Westfalen für die Sekundarstufe
ınd 11 Hıer bildet der Religionsunterricht wahrlich nıcht das traurıge Schlufßilicht
1mM Chor der Fächer. Das Ergebnis der geleisteten Arbeit: viele Kollegen anderer Fächer
beneiden die Religionslehrer die Anregungen, die ihnen se1lt ein1ıger eIit ur Ver-
fügung stehen.

All diese erfreulichen Fakten haben die Krise zew1ß5 nıcht beseitigen können. ber
S1Ee haben S1e gemildert. An vielen Schulen 1STt ine Beruhigung eingetreten. Di1e Synode
sollte das anerkennen und den Lehrern un Religionspädagogen für ıhre Inıtiatıven
danken. Damıt würde S1e den Eindruck verhindern, als se1 bisher nıchts yeschehen un
SE jetzt könne INa  w beginnen. Eın einselt1ges Krisengerede ware angesichts der
viıelen Mühen ungerecht. Es ware überdies gyefährlich, weıl Leute x1bt, die daraus
SCIN Argumente SCSCH den Religionsunterricht schmieden.

Das riıchtige Konzept

Als Ergebnıis der Sıtuationsbeschreibung hält die Vorlage fest:

„Entweder dart daher der Relıgionsunterricht sıch 1Ur Schüler wenden, die bereits eine
lebensmäßige Beziehung Glaube, Evangelium un Kırche haben,; bzw diese wen1ıgstens
wünschen, der aber, wendet sıch uch Schüler, die diese lebensmäßige Beziehung ıcht
haben (oder nıcht wollen), ann diese dann ber nıcht eintach W1e ‚Glaubensschüler‘ 1n die
Lebensvollzüge der Kırche einüben der SdI den Erfolg des Unterrichts A4aIn Gläubigsein der
Schüler LNGSSCH.:

Die Unterscheidung dieser beiden Adressatengruppen Jegt eine Unterscheidung zwıschen
kirchlicher Katechese und Religionsunterricht 1n der Ööftentlichen Schule ahe Dıie Synode häalt
beide Formen für nötıg“ (4,

In dieser Trennung VO  — kıirchlicher Katechese und schulischem Religionsunterricht
liegt der Kern der SanzCN Vorlage. Wer Ss1e bejaht, hat die besten Argumente für ıne
siınnvolle Reform des Religionsunterrichts verstanden. Gewiß( 1St diese Unterscheidung
nıcht LICU Sıe wırd se1t Jahren diskutiert, aber kırchlich akzeptiert 1St sS1e bısher offiziell
nıcht. Nun können die Bestreıter ein1ıge Gründe dafür geltend machen, dafß diese ren-
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Nung nıcht problemlos und ın der konkreten Sıtuation nıcht ımmer StrCNg einzuhalten
iSt: ber WE Ss1e überhaupt nıcht durchführbar seiın ollte, WwW1e manchmal behauptet
wird, dann zibt 11LUTr die für den Religionsunterricht verhängnisvolle Alternative:
Entweder nımmt der Religionsunterricht mMI1t seinem kirchlichen Charakter 1mM Raum
der Schule weiterhin ine privilegierte Sonderstellung eın und wendet sich 1Ur wirk-
iıche oder potentielle Christen, 1St damıit aber keineswegs mehr „ordentliches“ Unter-
richtsfach oder Fach des Pflichtbereichs der Schüler, W1e auch in der uen refor-
mierten Sekundarstute 11 se1ın oll der der Religionsunterricht pafßt Sar nıcht mehr 1n
die Schule, sondern müßte sıch gänzliıch in die Kırche zurückziehen GE

egen diese Alternative und ıhre Konsequenzen wendet sich die Vorlage mit aller
Entschiedenheit. Sıe 11] den Religionsunterricht iın der Schule belassen un 1St darum
bereıit, ıh VO  w spezifısch kıirchlichen und seelsorgerischen Aufgaben entlasten. Da
ist keine billıge Anpassung, sondern der Preıs dafür, da{ß der Religionsunterricht 113 der
öfftentlichen Schule stattfindet. Es 1St natürlich fragen, ob dieser Preıs bezahlt werden
darf

Wır meınen, daß bezahlt werden mufß Sowohl VO  $ dem Selbstverständnis der
heutigen Schule WI1e VO  . dem des Christentums her scheint keine andere Lösung SINN-
voll sein Vom Selbstverständnis der heutigen Schule her An dieser Stelle kann nıcht
ine Theorie der Schule entwickelt werden, die allgemeın akzeptiert 1St Auch das
Synodenpapier kann sıch nıcht auf ıne verbindliche Theorie der Schule stützen. Miıt
Recht verweıst allerdings auf das Grundgesetz als yemeınsame Basıs für heutiges
Schulverständnis. Dıie Vorlage hätte sıch darüber hinaus aber auch auf den „Strtuk-
turplan für das Bildungswesen“ oder die etzten AÄufßerungen der Kultusminister Z
Sekundarstufe 134 beziehen können, Aaus denen iıne weithin akzeptierte Theorie der
Schule ableitbar ISt Wenn Schule in NSIn Wirklichkeit und Welt einführen, den Schü-
ler ZAHT: Bewältigung seiner Lebenssituationen befähigen und ıh verantwortlichem
indıvıduellen und gesellschaftlichen Handeln erziehen soll, dann dart der Religions-
unterricht in der Schule nıcht fehlen. Denn Religi0n, Glaube und Christentum tragen

diesen Zielen Entscheidendes bei
Auch vo Selbstverständnis der Kirche her 1St das Konzept begründbar.

AZU einer Kırche, die sıch autf Jesus Christus eruft, gehört als ureigene Aufgabe das ‚Da-
se1ın tür andere‘. Religionsunterricht 1n der öffentlichen Schule 1St eine der Formen, 1n denen
sıch dieses ‚Daseın für andere‘ vollzieht. Er 1St insotern diakonischem Aspekt sehen“
(

Vielleicht könnte dieser Dienst der Kirche der Schule aber heute als une1gen-
nütz1ıg erscheinen, da die Kiırche miıt ihren Kräftften und ıhrem Personal sparsé.m
gehen mufß Welchen Nu;zen sollte die Kiırche VON einem solchen Religionsunterricht
noch haben? Mıt Recht weılst dıe Vorlage darauf hin, da{ß sıch dieser Dienst letztlich
auch für die Kirche lohnt
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„Der uneigennützıge Diıenst einzelnen Menschen und der Gesellschaft hat posıtive
Rückwirkungen für diejenigen, die ıhn ausüben:

Die Zielsetzung des Religionsunterrichts ZWingt dazu, den Zusammenhang des cQristlichen
Glaubens M1Lt grundlegenden menschlichen Fragen bedenken.

Sıie N  nötıgt die Theologie, verständlich auf die Sinnfragen der Zeıtgenossen ANLWOFrIenN

un sıch miıt anderen Antwortmöglichkeiten als den eigenen auseinanderzusetzen.
Sıe nötigt DL intellektuellen Rechenschaft ber Religion und Glaube, da kritisches

Denken 1n die Glaubensreflexion eingeht“ (

Im weıteren Verlauf nın die Vorlage einen Nutzeftekt tür die Kirche, der angst-
lichem kırchlichen Amtsdenken verdächtig erscheinen mMu und VO  e} dem oftenen
Gelst der Vorlage zeıgt.

„Weıl 1m Religionsunterricht die Difterenz 7zwischen dem Anspruch des Evangeliums und
der konkreten Kirche eutlıch und bewußt gemacht wird, darf 114n ‚$ da{ß Gemeinde-
mitglieder, die durch diese Schule sind, ZUTr sachgerechten Kritik und ZULE Mitarbeit

der Erneuerung der Kırche fahıg sınd“ 92

Der schulische Religionsunterricht wiıird den Schüler nıcht auf die Antwort des lau-
bens festlegen, aber wırd die AÄAntwort des Glaubens auch ıcht behindern oder Sal
unmöglich machen (3, 47 f£.) Hıer se1 NUur angemerkt, daß das bedeutsame Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts VO 1973 bestens diesem Konzept des Religi0ons-
unterrichts paßt. Das Urteil beendet eiınen jahrelangen Rechtsstreit un! klärt, dafß der
Religionsunterricht eın wissenschaftliches Fach und damıt die Religionsnote auch Ver-

setzungserheblich 1St
So sehr INa  ®} dem Konzept der Vorlage ine breite Zustimmung wünscht, SOWen1g

schließt das Kritik Details aus Dafür ein Beispiel. Am meısten enttäuscht die theo-
logische Fundierung. War wırd ımmer wieder ZESAQZT, der Religionsunterricht musse

theologisch verantiwortfet se1n, aber die konkreten Ausführungen über Religion sind
doch eher religionsphänomenologisch, kulturgeschichtlich, anthropologisch un: gesell-
schaftlich Orlentliert ( In einem schulischen Religionsunterricht raucht aber
nıcht 1Ur VO  - Sınn und Wertfragen, VO  w} Religiosıtät un transzendentem ezug ab-
strakt die ede se1in. Hıer MUu konkret die Beschäftigung MI1t der Bibel und den christ-
lıchen Lehren, MIt Theologie und Christologie, MmM1t Ekklesiologie und Eschatologie einen
Platz haben, WE auch immer 1n Relatiıon unserelmn iındividuellen und gesellschaft-
lıchen Problemen. Gewiß schwebht das auch den Vertassern der Vorlage VOT. Sıe collten

aber noch deutlicher artikulieren, damıt nıcht der Findruck entsteht, als könne schu-
iıscher Religionsunterricht nıcht auch theologisch gefüllt werden. Denn auch 1m schuli-
schen Religionsunterricht bleiben Bibel und Theologie Mittelpunkt des Unterrichts,
deren INa  - sıch nıcht schimen braucht.
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Das Problem der Konftessionalität

Als letzte Kategorie des „schulıschen“ Religionsunterrichts wırd die Konfessionalıität
SCNANNT (1O; Z In den Forderungen und Folgerungen aln Schlu{fß ekennt sıch das
Papıer ausdrücklich 95 dem VO der Vertfassung garantıerten konfessionellen Charak-
OE des Religionsunterrichts“ (15; z)) Die Ausführungen diesem Thema sınd War

weltaus besser als das meıste, W as bislang dazu offiziell verlautbart wurde, hinterlassen
aber dennoch eınen unbefriedigenden Eindruck, und WAar nıcht 19808  — deshalb, weıl ıhr
Umftang die Proportionen der Vorlage SPrFeENgT. Hıer spurt INan stärksten [9)  Cs
gebene Setzungen und nıcht ausdiskutierte Problemerörterungen.

Schulischer Religionsunterricht MU: nıcht kontessionell iın dem Sınn se1n, dafß die
TIrıas VON Lehrer, Schüler und Lehre kontessionel]l einheitlich ware. Die Aussage, da{fß
konfessioneller Religionsunterricht 1ın der Regel gleichen Bekenntnıis des Lehrers, der
Schüler und der Lehre Orlentiert se1ın mMUuSsse, überzeugt 1n keiner We1ise S1ie erweckt viel-
mehr angesichts der Schulwirklichkeit den Eiındruck einer angstlıchen Apologetik, die
miıt nıcht Sanz klaren Argumenten versucht, dıie gegenwaärtıge Rechtslage Zzementie-
ıo Wıe durch Konfessionalität 1ın „Mehr Ofenheit“ (1O; 46) erbracht werden soll,;
äßt sıch höchstens rhetorisch Iragen. i1ne plausıble Antwort auf diese selbstgestellte
Frage findet dıie Kommuissıon nıcht. S1ıe ware den Schülern auch nıcht klarzumachen.

Man mache sıch doch folgendes klar Das Papıer wird in seiner Begründung des
schulischen Religionsunterrichts nıcht müde betonen, da{fß dieser Unterricht „offen“
seın MUSSe, da{ß ıhm auch suchende und + ungläubige Schüler teilnehmen sollen.
Der Pluralismus der Posıtionen oll 1n ihm ZUr Sprache kommen. Was aber legitimiıert
dann den Ausschlufß VO  =) Schülern eıner anderen Konfession? Mıt noch größerem Recht
muüßten Agnostiker oder Atheisten aus dem Religionsunterricht ausgeschlossen werden.
Das aber ol Ja gyerade nıcht yeschehen 154°) Das oroße Biıld VO schulischen
Religionsunterricht aßt sıch nıcht iın eınen NSCH konfessionellen Rahmen PTIrESSCI.
Wenn der schulische Religionsunterricht wirklich kulturgeschichtlich, anthropologisch
und gesellschaftlich begründet werden kann A Z aßt sıch daraus die volle Kon-
fessionalıtät des Religionsunterrichts nıcht 1ableiten. Diese 1St ohl] NUuU 1m Blick autf
aas geltende Recht, also Juristisch, und 1mM Blick auf manche Vorstellungen der Amts-
kırche, also kirchenpolitisch, begründen.

Um Mifßverständisse vermeıden, mussen W Ee1 Einschränkungen gemacht werden.
Nicht jegliche Konftessionalität des Religionsunterrichts steht hier ZUT.: Debatte. Es geht
erstens nıcht die Abschaffung jedes kontessionellen Religionsunterrichts. Wenn
Eltern un Schüler diesen wünschen und das wırd oft der Fall se1n ol auch Ju-
ristisch gyarantıert se1in. Wo LWAa der Staat versuchen würde, konfessionellen Religions-
unterricht verbieten oder AUuUS der öftentlichen Schule verdrängen, müfite 19802  a’

diesem Versuch als Eingrenzung der Freiheit energ1sch CNTgEZCNLTLrFETLEN. uch dıe Jüng-
Sten Erklärungen der Jung-Demokraten Judos) über den Religionsunterricht sınd nıcht
akzeptabel, denn kontessioneller Religionsunterricht pafßßt 1n die Schule. Was die Syn-
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odenvorlage dazu SagtT, 1St wohlüberlegt und überzeugend CET: 360} Nıcht über-
zeugend ware lediglich die Schlußfolgerung, jeder Religionsunterricht musse kontessio-
nell 1mM vollen Sınn se1n.

/weıtens meılınen WITF, daß eingeschränkte Konfessionalıität Zu jedem Religionsunter-
richt gehört. Dıie Konftession des Lehrers und der VO  w ıhm Ve  en Lehre oll schr
ohl den Religionsunterricht bestimmen. ber die Zusammensetzung der Schülerschaft
mu{ nıcht konfessionel] homogen se1in (13 1  En Zl Warum sollten evangelısche Schüler
nıcht rechtmäßig Religionsunterricht eınes katholischen Lehrers teilnehmen können?
Und ware wirklich verhängnisvoll, WEeNN katholische Schüler die Gelegenheıit —_

hielten, ein bıblisches, theologisches, kirchliches oder gesellschaftliches Problem AaUus der
Sıcht elines evangelıschen Lehrers kennenzulernen?

S0 jeß denn auch die Erklärung der Bischöflichen Kommıissıon für den Religions-
unterricht? Aaus dem Jahr 1970 Z da{flß katholische Schüler der Sekundarstutfe 11 für
einen befristeten Zeitraum Religionsunterricht des anderen Bekenntnisses teilneh-
InNnenNn konnten. Inzwiıschen 1St diese vorsichtige Konzession für den Kursunterricht der
Sekundarstufe I1 praktısch schon wieder aufgehoben worden.

Gewiß 1ST richtig, da{fß die Krise des Religionsunterrichts nıcht einselt1g MIt der
Konftessionalität zusammenhängt (10, 32) Für viele Schüler spielt diese rage kaum
ıne Rolle Um mehr wünschen S1Ee sıch 1ber die Freiheit, dem Religionsunterricht
teilzunehmen, der S$1e thematisch un personell anspricht. Das aber MUu nıcht immer
der Religionsunterricht der eigenen Kontession sSeIN. Im Kurssystem der Sekundar-
stufe 11 bliebe vielen Schulen taktısch kaum ine Wahlmöglichkeit, WECNN die Schüler
ın ıhrem Pflichtpensum ımmer LLUT den Lehrer ıhrer Konftession wählen müften. Damıt
verliert der Religionsunterricht mi1t Sicherheit be] vielen Schülern noch mehr Tn
teresse Ahnliche Probleme zibt 6S heute auch schon für die Sekundarstufe Auch hıer
müßte 188028  z nach CUuCM Wegen suchen und ZUS4aTILIIHEG MIt den evangelıschen Kollegen
Möglichkeiten entwickeln, den Schwierigkeiten gemeınsam begegnen. Experimente
un: Lösungsversuche sollten nıcht Konfessionalitätsprinzıp scheitern.

Die Synode sollte sıch daftür einsetzen, da mehr Freiheit gvewährt wird. Was S1e als
„Modifizierungen des Konfessionalitätsprinzıps“ vorschlägt, mu  {Ste ausgeweıtet und
rechrtlich abgesichert werden. Die wichtigsten Satze lauten

SE der gegenwärtigen bıldungspolıtischen un kırchlichen Sıtuation 1St weder angebracht
noch möglich, und absolut Konfessionalitätsprinzıp des Religionsunterrichts testhalten

wollen. Modellversuche, Sonderfiälle un Ausnahmesituationen können CS erforderlich
chen der doch wünschenswert erscheinen lassen, davon 1n bestimmtem Umfang abzusehen.
Solche Lösungen sollen sıch VOrTr allem Wohl des Schülers Orıentieren“ (BZ

Auf dieser Basıs sollte das Papıer weıterentwickelt werden. Das Pochen aut die
Rechtslage (12: f} wırd dem Religionsunterricht wen1g heltfen.

Vgl azu meınen Beıtrag „Eıne bischöfliche Erklärung mAu Religionsunterricht“ 1ın dıeser Zschr 188
(1971) 62
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Ausblick

Die Kommuissıon hat nımmMt InNnan 1Ur alles in allem ein Papıer ZUuU eli-
xionsunterricht entwickelt. Die Sprache der Vorlage verrat vielen Stellen als Autor
eiınen unserer tüchtigen Religionspädagogen. Die Erwartungen der Oftentlichkeit dürf-
ten ;ohl nıcht enttäuscht werden. Die Vorlage hat oftene ugen für die Krise, sollte
1aber auch die Leistungen für den Religionsunterricht, die 1n den etzten Jahren erbracht
wurden, würdigen. Dıie Trennung VO  w} kirchlicher Katechese und schulischem Religions-
unterricht MUuU: konsequent durchgesetzt werden, allerdings mMi1t stärkerer Modifizierung
des Konfessionalıtätsprinzips, als 1n dem Papıer geschieht. In der heutigen Schule
MUu kontessioneller Religionsunterricht möglıch se1n, aber nıcht jeder Religionsunter-
rıcht mMu 1n der Zusammensetzung der Schüler konfessionell se1in. Schliefßlich sollten
die Forderungen und Folgerungen ZÜF Ausbildung und Weiterbildung der Lehrer, ZUuUrF

Entwicklung VO  - Curricula, Lehrbüchern, Unterrichtsmaterialien und Ausbildungs-
statten rasch realisiert werden. Der Dialog 7zwischen Schülern, Lehrern, Eltern und
amtlıchen kirchlichen bzw staatlichen Stellen darf nıcht abreißen. Dıie Hoftinung, dafß
1in  } eines Tages nıcht mehr lautstark VO  w} der Krise des Religionsunterrichts SPIE-
chen braucht, mMu wachsen. Die Synodenvorlage annn dazu beitragen.
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